
gesellschaftliche Organisationen

mung ihrer politischen, ökonomischen, kultu
rellen, sportlichen, beruflichen und anderen 
Interessen und zur Verwirklichung ihrer 
staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten, ins
besondere ihres Mitbestimmungs- und Mitge
staltungsrechts (Art. 21 Verfassung).
Als wichtige Elemente der —> politischen Or- -
ganisation der sozialistischen Gesellschaft in 
der DDR mobilisieren die g. O. unter Füh
rung der SED ihre Mitglieder für die .Erfül
lung von staatlichen und gesellschaftlichen 
Aufgaben und helfen sie mit, das sozialisti
sche Bewußtsein der Werktätigen zu formen, 
ihre staatsbürgerliche Verantwortung und - 
Aktivität zu entwickeln.
Das vertrauensvolle Zusammenwirken der ^ 
örtlichen Volksvertretungen, ihrer Organe 
und Abgeordneten mit den g. O. ist eine un
abdingbare Voraussetzung, eine gesetzlich 
festgelegte Verpflichtung, um die staatlichen 
Aufgaben auf breiter demokratischer Basis zu -
erfüllen, eine massenverbundene, wirksame 
staatliche Leitungstätigkeit zu sichern(vgl. z .B.
§ 1 Abs. 1, § 2 Abs. 1, § 3, § 4 Abs. 2GöV).
Es gilt, überall und ständig die marxistisch-le
ninistische Erkenntnis umzusetz^n, daß der 
sozialistische Staat seine Rolle als Hauptin
strument der von der Arbeiterklasse geführ
ten Werktätigen nur zu realisieren vermag, 
wenn er eng mit den anderen Elementen der 
politischen Organisation zusammenwirkt.
Der FDGB, die FDJ, der DFD und der Kul
turbund der DDR (KB) sowie die VdgB und 
die Konsumgenossenschaften (KG) nominie
ren Kandidaten für die gemeinsame Liste der 
Nationalen Front der DDR zu den —> Wahlen 
zu den Volksvertretungen. Daraus erwächst 
den Leitungen dieser Organisationen die Ver
pflichtung, die betreffenden Abgeordneten 
allseitig zu unterstützen und ihnen zu helfen, 
ihrer ^Verantwortung als Volksvertreter ge
recht zu werden.
Die Volksvertretungen und ihre Organe so
wie die Leitungen der g. O. arbeiten in vielfäl
tigen Formen und auf allen Gebieten der 
staatlichen Tätigkeit zusammen. Das betrifft 
insbesondere:
- die Ausarbeitung und demokratische Dis

kussion der Entwürfe der —» Volkswirt
schaftspläne wie auch die Kontrolle der 
Planerfüllung gemeinsam mit den Leitun
gen des FDGB, der FDJ, des DFD, des

KB, der Kammer der Technik u. a. Die 
Stellungnahmen des FDGB, der FDJ und 
des DFD zu den Entwürfen der Volks
wirtschaftspläne der Städte, Kreise und 
Bezirke sind unverzichtbare Bestandteile 
der Planausarbeitung; 
alle staatlichen Maßnahmen auf dem Ge
biet der sozialistischen Jugendpolitik, die 
auf der Grundlage des Jugendgesetzes ge
meinsam mit den Leitungen der FDJ, des 
FDGB, der GST und des DTSB vorberei
tet und durchgeführt werden (—> Jugend
förderungsplan);
die Vorbereitung und Verwirklichung 
staatlicher Aufgaben der Gesundheits
und Sozialpolitik in Abstimmung und Zu
sammenarbeit mit dem FDGB, dem 
DFD, der Volkssolidarität (VS) und dem 
Deutschen Roten Kreuz (DRK) der 
DDR;
die Planung und Realisierung staatlicher 
Aufgaben auf den Gebieten des Erho
lungswesens, der Landeskultur und des 
Umweltschutzes, vor allem zusammen 
mit dem KB, dem —» Verband der Klein
gärtner, Siedler und Kleintierzüchter 
(VKSK) und dem Anglerverband der 
DDR.

Entwürfe von Beschlüssen der Volksvertre
tungen und ihrer Räte werden in Abhängig
keit von ihrem Inhalt mit Leitungen bestimm
ter g. O. beraten, die auch zu den Tagungen 
und Beratungen eingeladen werden (§ 5 Abs. 
3, §6 Abs. 5GöV).
Eine ebenso enge Verbindung der Volksver
tretungen, ihrer Räte und ständigen Kommis
sionen (§ 15 Abs. 1 GöV) mit den g. O. ist 
auch bei der Durchführung der Beschlüsse 
und der Kontrolle darüber erforderlich.
Die Abgeordneten stützen sich irt ihrer Tätig
keit auf die g. O., arbeiten mit ihnen sowohl 
im Betrieb als auch in den Wohngebieten zu
sammen (§ 16 Abs. 3, § 17 Abs. 3 GöV). Sie 
informieren sie über Entwürfe für Beschlüsse 
der Volksvertretungen sowie über die be
schlossenen Maßnahmen, legen Rechen
schaft vor g. O., insbesondere wenn sie von 
ihnen als Kandidat vorgeschlagen wurden. 
Abgeordnete helfen ihrerseits mit, die Aufga
ben der g. O. zu realisieren, z. B. indem sie in 
Leitungen und Grundeinheiten aktiv tätig 
sind und Vorschläge der in den g. O. verein-
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